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134
EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE

PROTOKOLL DES PRÄSIDENTEN
DES SCHWEIZERISCHEN SCHULRATES

Zürich, den 18» Januar 1961.

Herr Walter W y s s der auf Grund seiner bisherigen
Studien an der SPUL, wo er auch die erste Vordiplomprüfung mit
Erfolg abgelegt hat, vom Rektorat der ETH im Herbst I960 in das
3. Semester der Abteilung für Maschineningenieurwesen aufgenommen
worden ist, ersucht mit Schreiben vom 17. November I960 (11050/
445.0 Le) um die Bekanntgabe der Bedingungen, unterjwelchen er an
der Abteilung IIIA diplomieren könne.

Auf den Antrag des Vorstandes der Abteilung für Maschinen
ingenieurwesen vom 1» Dezember I960

wird verfügt :

1. Um an der Abteilung für Maschineningenieurwesen zu?*

Schlussdiplomprüfung zugelassen zu werden, hat Herr Walter Wyss
eine kombinierte Vordiplomprüfung zu bestehen, welche neben den
reglementarischen Prüfungen des 2» Vordiploms noch das Prüfungsfach
"Metallische Werkstoffe und Formgebung der Metalle" des 1.
Vordiploms (mit doppeltem Notengewicht) enthält. Die restlichen
Prüfungen des 1. Vordiploms werden Herrn Wyss hingegen erlassen.

2. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Diplomprüfungsregulatives.

Herr Wyss wird auch auf das Reglement für die
obligatorische praktische Ausbildung der Studierenden der Abteilungen
IIIA und IIIB aufmerksam gemacht.

3. Mitteilung an Herrn Walter Wyss (Aurorastr. 53, Zürich
7/32), das Rektorat (unter Rücksendung der Akten), den Vorstand der
Abteilung IIIA und die Kasse.


